
kostenloses M aterial dürfen nu r die B aum aterialien ein
gesetz t werden, die in dem betreffenden Bau eingesetzt 
worden sind, also dessen W ert entsprechend erhöht 
haben.
Im  1. Q uartal 1957 w aren auf den Baustellen des An
geklag ten  W. beim Abbruch von alten  Gebäuden, an 
deren Stelle neue gesetzt werden, Betonbrocken an
gefallen, die zum  Teil als P acklage bei S traßenbauten  
Verwendung gefunden haben und zum Teil als un
b rauchbar auf die Kippe gefahren worden sind. Von 
dem Produktionsleiter Sch. w urde der A ngeklagte W. 
veranlaßt, das zum S traßenbau an anderen Stellen ver
wendete A bbruchm aterial in seiner Meldung als kosten
loses M aterial einzusetzen, da der B auleiter der S tra 
ßenbauten dam als e rk ran k t w ar. Diese E insetzung be
einflußte nicht das G esam tleistungsergebnis des Be
triebes, da es in dem Leistungsergebnis der S traßen
bauten, wo es rich tig  h ingehört hätte , n icht er
schienen ist.
D er A ngeklagte W. h a t die Menge der zum  S traßenbau 
verwendeten Betonbrocken nicht genau erm ittelt, son
dern nur geschätzt. N ach seiner E inlassung h a t er die 
Menge der au f verschiedenen Baustellen angefallenen 
Betonbrocken errechnet und davon zwei D ritte l als zum 
S traßenbau  verw endet gemeldet, wobei er davon aus
ging, daß ungefähr ein D rittel davon auf die Kippe ge
fahren  sei. Diese Schätzung des A ngeklagten W. erwies 
sich bei der N achprüfung als unrichtig. E r  hatte  
6676,73 t  P acklage =  83 453,13 DM als verbrauchtes 
M aterial gemeldet. Zum S traßenbau sind jedoch nur 
3208,88 t  =  40 111,—  DM und fü r zwei kleinere S tra 
ßenbauten  fü r zusam m en etw a 7000,—  DM Beton
brocken verw endet worden. U n ter Berücksichtigung 
einer unterschiedlichen Preisberechnung verbleibt eine 
Summe von ca. 30 000,—  DM als zuviel gemeldete 
Packlage durch den A ngeklagten W.

Bei den vorerw ähnten A bbrucharbeiten im  Baubereich 
des A ngeklagten W. sind auch S tah lträger angefallen, 
die nur zu einem geringen Teil bei den N eubauten wie
der Verwendung gefunden haben, w ährend über die 
restliche Menge seitens des Investträgers anderweitig 
verfüg t worden ist. Der A ngeklagte W. h a t die gesam te 
angefallene Menge an S tah lträgern  als kostenloses 
M aterial m it rund  43 000,—  DM gemeldet. In  seiner 
Meldung h a t er ca. 130 t  S tah lträger angegeben, w äh
rend nur ca. 31 t  verbaut worden sind. Die zuviel als 
kostenloses M aterial gem eldete Menge en tsprich t einem 
B etrag  von rund 34 000,—  DM. Der A ngeklagte W. gibt 
hierzu an, daß er sich fü r  berechtig t gehalten habe, 
die gesam ten angefallenen S tah lträg er als kostenloses 
M aterial zu melden, da die m it besonderer Sorgfalt 
vorgenommene B ergung dieser S tah lträg er ebenfalls 
ein Leistungsergebnis darstelle. Über den Begriff 
„kostenloses M aterial“ will er sich n icht im klaren  ge
wesen sein.

D er A ngeklagte G. h a t im A ugust 1957 in die Bauten 
eingebaute F enste r und Türen, die vom Investträger 
geliefert waren, m it 39 173,—  DM als kostenloses Ma
te ria l gemeldet. Die Revisionen der Deutschen Investi
tionsbank haben diese Meldung beanstandet m it der 
Begründung, daß der E inbau dieser F enster und Türen 
un ter M itw irkung eines M onteurs von der Lieferfirm a 
erfo lg t sei. In  ihrem  P rüfungsbericht bringen sie aber 
selbst zum Ausdruck, daß über die Zuordnung von 
F enstern  und Türen zum bauseitigen gelieferten Ma
terial in der gesam ten volkseigenen B auindustrie noch 
keine K larheit h ä tte  geschaffen werden können. Die 
B etriebsleitung des VEB (K) Bau B itterfeld  v e rtr itt  
dagegen den S tandpunkt, daß sie diese F enste r und 
Türen als kostenloses M aterial in den Leistungsnach
weis einsetzen könne, da säm tliche dam it verbundenen 
Arbeiten, wie Entladen, T ransportieren  und Verputzen 
und auch der Einbau selbst von A rbeitern des VEB (K)

Bau ausgeführt worden seien und der anwesende Mon
teu r der L ieferfirm a lediglich Anweisungen gab, ohne 
selbst die F enste r und Türen auch n u r anzufassen.
Auf der Baustelle des A ngeklagten G. w urde ebenfalls 
im A ugust 1957 ein K am inkühler abgebrochen, wobei 
154,66 cbm Holz angefallen sind. Dieses Holz w ar zum 
großen Teil w iederverwendungsfähig, w urde jedoch auf 
den Baustellen des A ngeklagten G. n icht verbaut. Der 
A ngeklagte G. h a t dieses Holz in  Höhe von zwei D rittel 
der Gesam tm enge =  102 cbm ä 50,— DM =  5100,— DM 
un ter dem 30. 8. 1957 als kostenloses M aterial gemeldet. 
E r  g ib t hierzu ebenso wie der A ngeklagte W. bei dem 
Anfall von S tah lträgern  bei A bbrucharbeiten an, daß 
er geglaubt habe, dieses angefallene Holz irgendwo 
erfassen zu müssen, zum al ihm  bekannt sei, daß bei der 
A rbeit der Bergungsbetriebe A bbruchm aterialien deren 
P lanerfüllung darstellen. Dies habe er sinngem äß auch 
fü r seine Baustelle angewandt.

Diese Feststellungen beruhen auf den E inlassungen des 
A ngeklagten und den A ussagen der Zeugen V., Sch., 
R. und K.
Den A ngeklagten w ird ein Vergehen gern. § 6 Abs. 1 
Ziff. 1 WStVO zur L ast gelegt. Gegen diese Bestim m ung 
haben sie durch die Abgabe ih rer unrichtigen Mel
dungen an die B etriebsleitung des VEB (K) Bau ob
jek tiv  verstoßen. E in vorsätzliches Handeln konnte 
n icht festgeste llt werden. Die Bauleiter des Invest
träg ers  haben die Meldungen der A ngeklagten über 
kostenloses M aterial m it unterschrieben. Auch sie haben 
falsche V orstellungen über den Begriff „kostenloses 
M aterial“. ..........

Die A ngeklagten haben jedoch bei der Abgabe der Mel
dungen über kostenloses M aterial fah rlässig  gehandelt. 
Sie w aren fü r die richtige E rs ta ttu n g  der Meldungen 
verantw ortlich. N ach der V erarbeitung ih rer Berichte in 
der Buchhaltung des VEB (K) B au bekam en sie die 
dort festgestellten  E rgebnisse über die P lanerfüllung 
schriftlich m itgeteilt. D araus konnten sie ersehen, daß 
das von ihnen als kostenloses M aterial gem eldete M a
te ria l in dem Leistungsergebnis enthalten  w ar und so 
ein Leistungsergebnis zustande kam , das der ta tsä ch 
lichen B auleistung nicht entsprach. Die A nleitung der 
A ngeklagten durch die B etriebsleitung w ar hinsichtlich 
der Meldungen unzureichend. Die A bteilung P lanung 
h a t zw ar am  17. 2. 1956 an alle Baustellen ein Rund
schreiben über die A brechnung des Produktionsplanes 
herausgegeben, das jedoch hinsichtlich des kostenlosen 
M aterials n icht k la r gehalten  ist. D er A ngeklagte V/. 
will dieses Rundschreiben seinerzeit überhaupt nicht 
erhalten  haben. Der Betrieb h a t ferner Richtlinien für 
die B auberich tersta ttung  1957 aufgestellt, dieselben 
aber, wie der Zeuge H auptbuchhalter V. ausgesag t hat, 
den B auleitern nicht zugänglich gem acht. T rotz dieser 
Mängel in der A nleitung m ußte jedoch von den Ange
k lag ten  als verantw ortlichen B auleitern erw arte t w er
den, daß sie sich selbst über ihre A ufgaben durch Rück
fragen  bei der Betriebsleitung K larheit verschafften 
und insbesondere beim A uftauchen neuer Momente, 
wie es hier bei der Gewinnung von wieder verw ertbarem  
A bbruchm aterial der F all war, R ückfrage hielten. Das 
haben sie aber nicht getan  und ihre Meldungen so ab 
gegeben, wie sie es fü r  rich tig  hielten.

Die P lanauflage fü r die Produktionserfüllung fü r  das 
I. Q uartal 1957 betrug  3947,9 T-DM. D a dieser P roduk
tionsplan m it 3966,7 T-DM erfüllt w ar, also m it 
18,8 T-DM Übererfüllung, und auch die übrigen P lan 
auflagen fü r  dieses V ierteljahr erfü llt waren, erfolgte 
eine Präm ienauszahlung von 32,303 DM, wovon die bei
den A ngeklagten ebenfalls zusam m en ca. 300,— DM 
erhielten. In  der Produktionsplanerfüllung m it 3966,7 
T-DM w aren jedoch die von dem A ngeklagten W. ins-
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